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Die Menschenrechts- und Demokratieklausel in EU-Abkommen

Entschließungsantrag

Ziffer 7 Buchstabe b Unterabsatz 2

weist darauf hin, dass die Europäische Union in ihren Beziehungen zu Drittstaaten und im 
Zusammenhang mit der Förderung der Grundsätze der Demokratie und der Menschenrechte 
mittels der Demokratieklausel gehalten ist, der Umsetzung ihrer Politik für die Gleichstellung 
der Geschlechter und ihrer Politik für die Rechte der Frau besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken, nachdem sie sich vergewissert hat, dass die Behörden des betreffenden 
Drittstaats die Grundrechte einhalten, wonach es zu den Prioritäten gehört, dass 
willkürliche Verhaftung, Folter oder Hinrichtung verboten sind und die Bürger Zugang zu 
einem unparteiischen Gericht haben;
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